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A. Arbeitnehmer

I. Ergebnisse für den Oktober 2001

IVAa- Voll- und Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer im Oktober 2001 nach Bruttomonatsverdienstklassen

0 im Produzierenden Gewerbe, Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Kredit- und
Versicherungsgewerbe sowie Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen,
Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen.

0a im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe.

0b im Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, sowie Grundstücks- und Wohnungswesen,
Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen.

IVAb-0 Voll- und Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer im Oktober 2011 nach Nettomonatsverdienstklassen

IVDa- Voll- und Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer im Oktober 2001 nach Bruttomonatsverdienstklassen

0 im Produzierenden Gewerbe, Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Kredit- und
Versicherungsgewerbe sowie Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen,
Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen.

0a im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe.

0b im Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, sowie Grundstücks- und Wohnungswesen,
Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen.

IVDb-0 Voll- und Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer im Oktober 2001 nach Nettomonatsverdienstklassen

II. Ergebnisse für das Jahr 2001

VA- Ganzjährig Voll- und Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer im Jahr 2001

a-0 nach Bruttojahresverdienstklassen

b-0 nach Nettojahresverdienstklassen

c-0 nach Sonderzuwendungsklassen



B. Arbeiter

I. Ergebnisse für den Oktober 2001

IVBa- Voll- und Teilzeitbeschäftigte Arbeiter im Oktober 2001 nach Bruttomonatsverdienstklassen

0 im Produzierenden Gewerbe, Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Kredit- und
Versicherungsgewerbe sowie Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen,
Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen.

0a im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe.

0b im Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, sowie Grundstücks- und Wohnungswesen,
Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen.

IVBa- Arbeiter im Oktober 2001 nach Bruttomonatsverdienstklassen und Leistungsgruppen

8.1 Vollzeitbeschäftigte insgesamt

8.2 Vollzeitbeschäftigte Männer

8.3 Vollzeitbeschäftigte Frauen

IVEa- Voll- und Teilzeitbeschäftigte Arbeiter im Oktober 2001 nach Bruttomonatsverdienstklassen

0 im Produzierenden Gewerbe, Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Kredit- und
Versicherungsgewerbe sowie Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen,
Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen.

0a im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe.

0b im Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, sowie Grundstücks- und Wohnungswesen,
Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen.

II. Ergebnisse für das Jahr 2001

VBa- Ganzjährig beschäftigte Arbeiter im Jahr 2001 nach Bruttojahresverdienstklassen und Leistungsgruppen

8.1 Voll- und Teilzeitbeschäftigte Insgesamt

8.2 Vollzeitbeschäftigte Zusammen

8.3 Vollzeitbeschäftigte Männer

8.4 Vollzeitbeschäftigte Frauen

VBb-0 Ganzjährig Voll- und Teilzeitbeschäftigte Arbeiter im Jahr 2001 nach Nettojahresverdienstklassen

VBc-0 Ganzjährig Voll- und Teilzeitbeschäftigte Arbeiter im Jahr 2001 nach Sonderzuwendungsklassen

VIBa- Voll- und Teilzeitbeschäftigte Arbeiter, deren durchschnittliche Mehrarbeitsstunden und durchschnittliche
Bruttowochenverdienste im Oktober 2001 nach der Wochenarbeitszeit

b-0 im Produzierenden Gewerbe, Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Kredit- und
Versicherungsgewerbe sowie Grundstücks und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen,
Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen

b-0a im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe

b-0b im Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung sowie Grundstücks- und Wohnungswesen,
Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen



C. Angestellte

I. Ergebnisse für den Oktober 2001

IVCa- Voll- und Teilzeitbeschäftigte Angestellte im Oktober 2001 nach Bruttomonatsverdienstklassen

0 im Produzierenden Gewerbe, Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Kredit- und
Versicherungsgewerbe sowie Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen,
Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen.

0a im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe.

0b im Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, sowie Grundstücks- und Wohnungswesen,
Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen.

IVCa- Angestellte im Oktober 2001 nach Bruttomonatsverdienstklassen und Leistungsgruppen

8.1 Vollzeitbeschäftigte Insgesamt

8.2 Vollzeitbeschäftigte Männer

8.3 Vollzeitbeschäftigte Frauen

IVFa- Voll- und Teilzeitbeschäftigte Angestellte im Oktober 2001 nach Bruttomonatsverdienstklassen

0 im Produzierenden Gewerbe, Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Kredit- und
Versicherungsgewerbe sowie Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen,
Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen.

0a im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe.

0b im Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, sowie Grundstücks- und Wohnungswesen,
Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen.

II. Ergebnisse für das Jahr 2001

VCa- Ganzjährig beschäftigte Angestellte im Jahr 2001 nach Bruttojahresverdienstklassen und Leistungsgruppen

8.1 Voll- und Teilzeitbeschäftigte Insgesamt

8.2 Vollzeitbeschäftigte Insgesamt

8.3 Vollzeitbeschäftigte Männer

8.4 Vollzeitbeschäftigte Frauen

VCb-0 Ganzjährig Voll- und Teilzeitbeschäftigte Angestellte im Jahr 2001 nach Nettojahresverdienstklassen

VCc- Ganzjährig beschäftigte Angestellte im Jahr 2001 nach Sonderzuwendungsklassen und Beschäftigungsarten

9.1 Angestellte Insgesamt

9.2 Kaufmännische Angestellte

9.3 Technische Angestellte (einschl. Meister)

- Ausführliche Ergebnisse der Gehalts- und Lohnstrukturerhebung 2001 bietet das Statistische
Bundesamt in seinem Internet-Angebot:

Löhne und Gehälter, Fachserie 16, Heft 1
Strukturdaten im Produzierenden Gewerbe und in ausgewählten Dienstleistungsbereichen

- Pressebroschüre "Löhne und Gehälter in Deutschland - Ergebnisse der Gehalts- und Lohnstrukturerhebung 2001".
Diese kann kostenlos unter www.destatis.de, Pfad: Presse/Presseveranstaltungen heruntergeladen werden.

- Löhne und Gehälter:
Strukturdaten im Produzierenden Gewerbe und in ausgewählten Dienstleistungsbereichen und kombinierten Merkmalsausprägungen

- Weitere detaillierte Tabellen im Statistik-Shop (www.destatis.de/shop).



Die Gehalts- und Lohnstrukturerhebung auf einen Blick

Für das Jahr 2001 wurde eine repräsentative Gehalts- und Lohnstrukturerhebung
im Produzierenden Gewerbe und in ausgewählten Dienstleistungsbereichen
durchgeführt. Mit den Ergebnissen dieser Erhebung können die zuletzt für 1995
erhobenen Daten für das Produzierende Gewerbe, den Handel und das Kredit- und
Versicherungsgewerbe aktualisiert werden. Erstmals liegen auch Ergebnisse für
die neuen Dienstleistungsbereiche Gastgewerbe, Verkehr und
Nachrichtenübermittlung, Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung
beweglicher Sachen und Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für
Unternehmen vor.

Neben den Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten wurden zum ersten Mal auch
Altersteilzeitbeschäftigte, geringfügig Beschäftigte und Auszubildende erfasst.

Gehalts- und Lohnstrukturerhebungen wurden bisher für die Jahre 1951, 1957,
1962, 1966, 1972, 1978 und 1990 im früheren Bundesgebiet sowie für Mai 1992
in den neuen Ländern und Berlin-Ost durchgeführt. Für 1995 fand eine
vergleichbare Erhebung erstmals gleichzeitig im Westen und im Osten statt.

Die Gehalts- und
Lohnstrukturerhebung
2002 für 2001 bezieht
erstmals neue
Dienstleistungsbereiche
sowie
Altersteilzeitbeschäftigte,
geringfügig Beschäftigte
und Auszubildende ein...

Die Erhebung wird europaweit durchgeführt und beruht auf einer Verordnung der
europäischen Union. Die nächste Erhebung findet 2006, danach alle vier Jahre, in
allen europäischen Ländern statt. Deutschland hat diese Erhebung 2002 für das
Jahr 2001 durchgeführt, die übrigen europäischen Länder folgen ein Jahr später. In
einem Jahr werden auch europaweit vergleichbare Ergebnisse vorliegen.

...wird europaweit
durchgeführt und...

Die Gehalts- und Lohnstrukturerhebung  steht im Mittelpunkt des
lohnstatistischen Berichtssystems. Eine weitere wichtige Strukturerhebung ist die
Arbeitskostenerhebung, die ebenfalls europaweit nach einheitlichem Konzept in
vierjährlichem Abstand, immer um 2 Jahre versetzt gegenüber der Gehalts- und
Lohnstrukturerhebung, durchgeführt wird. In der Arbeitskostenerhebung werden
alle Aufwendungen der Unternehmen erfasst, die durch die Beschäftigung der
Arbeitnehmer entstanden sind. Hierzu zählen neben den Löhnen und Gehältern
vor allem die Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung, die freiwilligen
betrieblichen Sozialleistungen sowie die Kosten der beruflichen Aus- und
Weiterbildung.

...steht im Mittelpunkt des
lohnstatistischen
Berichtssystems.

Die Strukturerhebungen werden durch die vierteljährlichen und jährlichen
Verdiensterhebungen im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und
Versicherungsgewerbe sowie durch die jährlichen Verdiensterhebungen im
Handwerk und in der Landwirtschaft ergänzt. Zusätzlich werden laufend die
Gehalts- und Lohnvereinbarungen in ausgewählten Tarifbereichen beobachtet. Die
Entwicklung der Tariflöhne- und Tarifgehälter wird in Form von Tarifindizes
dargestellt.

Die vierteljährliche und jährliche Verdiensterhebung informiert über die
kurzfristige Entwicklung der Effektivverdienste von vollzeitbeschäftigten Arbeitern
und Angestellten. Die Betriebe liefern im vierteljährlichen Abstand Lohn- und
Gehaltsummen für die einzelnen Arbeitnehmergruppen, aus denen
durchschnittliche Bruttomonatsverdienste für die Berichtsmonate Januar, April, Juli
und Oktober errechnet werden. Für die Arbeiter werden auch Stundenverdienste
und Wochenarbeitszeiten nachgewiesen. Um die effektive Verdienstentwicklung
unabhängig von Veränderungen der Arbeitnehmerstruktur beurteilen zu können,
werden die Bruttoverdienste – und bei den Arbeitern zusätzlich die bezahlten
Wochenstunden – auch als Indizes berechnet. Einmal jährlich werden bei den
gleichen Betrieben Bruttojahresverdienste erfragt, die neben den laufenden
Verdiensten auch einmalige oder unregelmäßige Zahlungen enthalten.



Alle Erhebungen des Lohnstatistiksystems werden als Stichprobenerhebungen bei
einer festgelegten Zahl ausgewählter Betriebe und Unternehmen durchgeführt. Zur
Entlastung der kleinen Einheiten werden bei allen Erhebungen Abschneidegrenzen
festgelegt. In der Regel werden nur Betriebe mit 10 und mehr Arbeitnehmern in die
Erhebung einbezogen.

Für die meisten lohnstatistischen Stichprobenerhebungen werden Fehler-
rechnungen durchgeführt. In der vierteljährlichen Verdiensterhebung im
Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe werden die
Ergebnisse nur veröffentlicht, wenn der relative Standardfehler kleiner ist als 10%.
Bei einem relativen Standardfehler zwischen 5 und 10% werden die Ergebnisse in
Klammern gesetzt, um die Nutzer auf die eingeschränkte Aussagefähigkeit
hinzuweisen. In den Veröffentlichungen zur Gehalts- und Lohnstrukturerhebung
und zur Arbeitskostenerhebung wird der relative Standardfehler in den Tabellen
nachgewiesen. Für beide Erhebungen werden europaweit Qualitätsberichte von
der Europäischen Union verlangt.

Im Gegensatz zu den laufenden Verdiensterhebungen werden bei der Gehalts- und
Lohnstrukturerhebung Angaben für Arbeiter und Angestellte im Individual-
verfahren erhoben. Damit können individuelle Merkmale der Arbeitnehmer mit
dem Arbeitsplatz verbundene Merkmale einerseits und persönliche Merkmale
andererseits – zum Verdienst in Beziehung gesetzt werden. Merkmale, die mit
dem Arbeitsplatz verbunden sind, sind Tätigkeiten entsprechend der Leistungs-
gruppenzuordnung, Beruf, Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, ferner Arbeits-
zeiten und Lohnform der Arbeiter. Zu den persönlichen Merkmalen der Arbeit-
nehmer gehören Ausbildung, Alter, Geschlecht sowie ihre Eingruppierung in
Lohnsteuerklassen. So werden Durchschnittsverdienste nach einer Vielzahl von
verdienstbestimmenden Faktoren ermittelt. Außerdem ermöglichen die Ergebnisse
Aussagen über die Streuung der Verdienste der einzelnen Arbeitnehmer um den
Durchschnitt.

Neben den Bruttoverdiensten werden auch Nettoverdienste und Sozialver-
sicherungsbeiträge der Arbeitnehmer nachgewiesen.

Brutto- und Nettojahresverdienste sowie Sonderzahlungen beziehen sich auf das
gesamte Jahr 2001, Brutto- und Nettomonatsverdienste und Arbeitszeiten auf den
Berichtsmonat Oktober 2001.

Die Gehalts- und
Lohnstrukturerhebung
ermittelt
Durchschnittsver-
dienste nach einer
Vielzahl von
verdienstbestimmenden
Merkmalen...

Die Gehalts- und Lohnstrukturerhebung 2001 wurde als Stichprobe bei 27  000
Betrieben mit 10 und mehr Beschäftigten durchgeführt. Dabei wurden nach
Ländern differenzierte Auswahlsätze vorgegeben. In kleineren Ländern wurden
höhere und in großen Ländern niedrigere Auswahlsätze angelegt. Die
ausgewählten Betriebe bezogen bundesweit rund 900 000 Beschäftigte ein.

Auswahlsatz für die Betriebe in %:

Land %

Schleswig-Holstein 9.6
Hamburg 11.7
Niedersachsen 8.2
Bremen 19.4
Nordrhein-Westfalen 5.3
Hessen 8.3
Rheinland-Pfalz 9.6
Baden-Württemberg 6.1
Bayern 5.8
Saarland 16.1
Berlin-West 13.3
Berlin-Ost 18.4



Brandenburg 9.8
Mecklenburg-Vorpommern 11.8
Sachsen 8.1
Sachsen-Anhalt 10.1
Thüringen 11.7

Es handelt sich um ein zweistufiges Auswahlverfahren mit Betrieben in der 1.
Stufe und Beschäftigten in der 2. Stufe. In den kleineren Betrieben wurden alle
Beschäftigten erfasst, während in den größeren Betrieben nach einem
Zufallsverfahren nur ein Teil der Beschäftigten ausgewählt wurde.

Die Betriebe melden den Beruf und die Ausbildung der Arbeitnehmer anhand der
Schlüsselzahlen aus dem Versicherungsnachweis der Sozialversicherung. Damit
wird eine Entlastung der auskunftspflichtigen Betriebe erzielt.

Um den mit der Erhebung verbundenen Aufwand zu reduzieren, wurde den
auskunftspflichtigen Betrieben die Möglichkeit einer maschinellen oder
elektronischen Datenlieferung gegeben. Von dieser Möglichkeit haben über 30 %
der Betriebe Gebrauch gemacht. Es ist geplant, den Betrieben bei der nächsten
Gehalts- und Lohnstrukturerhebung Internetverfahren für die Übermittlung der
Ergebnisse anzubieten.

Betriebe machen von
der Möglichkeit einer
maschinellen oder
elektronischen Daten-
lieferung Gebrauch.



Glossar

Akkordlohn

Die Entlohnung erfolgt nach der in der Abrechnungsperiode erbrachten mengenmäßigen Leistung.

Angestellte

Als Angestellte gelten Personen, die der Versicherungspflicht in der Angestelltenrentenversicherung unterliegen
oder die von der Versicherungspflicht auf Grund besonderer Vorschriften befreit sind. Nicht zu den Angestellten
rechnen Personen im Vorruhestand, ausschließlich auf Provisions- oder Honorarbasis bezahlte Personen sowie
mithelfende Familienangehörige ohne Arbeitsvertrag.

Alter

Das Alter wird errechnet als Differenz zwischen Berichtsmonat und Geburtsdatum des Arbeitnehmers in vollen
Jahren.

Altersteilzeitbeschäftigte

Altersteilzeitbeschäftigte sind Arbeitnehmer ab Vollendung des 55. Lebensjahrs, die gemäß dem
Altersteilzeitgesetz freiwillig ihre Arbeitszeit auf die Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit reduzieren
und hierfür ein Arbeitsentgelt erhalten, das mindestens 70 % des bisherigen Nettoarbeitsentgelts erreicht. Die
Vereinbarung höherer Aufstockungsleistungen ist möglich.

Arbeiter und Arbeiterinnen

Als Arbeiter und Arbeiterinnen gelten Personen, die der Versicherungspflicht in der Arbeiterrentenversicherung
unterliegen.

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen umfassen die –> Arbeiter und Arbeiterinnen und –> Angestellten.

Ausbildung

Zur Vereinfachung des Erhebungsverfahrens wird die Ausbildung nach dem „Schlüsselverzeichnis für Angaben zur
Tätigkeit aus dem  Versicherungsnachweis der Sozialversicherung“ angegeben.

Es werden folgende Ausbildungsniveaus nachgewiesen:

Volks-, Haupt- oder Realschule
mit abgeschlossener Berufsausbildung
ohne abgeschlossene Berufsausbildung

Abitur
mit abgeschlossener Berufsausbildung
ohne abgeschlossene Berufsausbildung

Fachhochschulabschluss

Hochschul-/Universitätsabschluss

ohne Ausbildung/Ausbildung unbekannt.

Für Arbeiter/-innen wird die Ausprägung „Fachhochschulabschluss/Hoch schul-/Universitätsabschluss“ nur
zusammengefasst dargestellt.



Auszubildende

Auszubildende in anerkannten Ausbildungsberufen sind Personen, die in praktischer Berufsausbildung stehen
(einschl. Praktikanten und Volontäre). Normalerweise münden kaufmännische und technische Ausbildungsberufe
in einen Angestelltenberuf, gewerbliche Ausbildungsberufe in einen Arbeiterberuf.

Berufe

Zur Vereinfachung des Erhebungsverfahrens wird der Beruf nach dem „Schlüsselverzeichnis für Angaben zur
Tätigkeit aus dem  Versicherungsnachweis der Sozialversicherung“ angegeben. Die Berufsgliederung erfolgt somit
nach der Berufssystematik der Bundesanstalt für Arbeit, nach der die Betriebe ihre Beschäftigungsfälle an die
Bundesanstalt melden.

Bruttojahresverdienste

Zum Bruttojahresverdienst rechnen neben den monatlichen Verdienst bestandteilen die nicht in jeder
Abrechnungsperiode vergüteten Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld, nicht laufend gezahlte
vermögenswirksame Leistungen, 13. Monatsgehalt, Jahresabschlussprämien, Gewinnbeteiligungen etc.

Bruttomonatsverdienste

Die Bruttomonatsverdienste für Oktober 2001 umfassen die Bruttovergütung für geleistete Arbeitszeit und für
bezahlte arbeitsfreie Stunden einschließlich aller Zulagen und Zuschläge. Hierzu zählen auch die in monatlichen
Teilbeträgen ausgezahlten Jahresabschlussprämien, vermögenswirksamen Leistungen u.ä sowie die
Aufstockungsbeträge für Arbeitnehmer in Altersteilzeit.

Dauer der Unternehmenszugehörigkeit

Die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit wird errechnet als Differenz zwischen Berichtsmonat und Eintrittsdatum
des Arbeitnehmers in das Unternehmen in vollen Jahren.

Geringfügig Beschäftigte

Zu den geringfügig Beschäftigten zählen im Berichtsjahr 2001 Arbeitnehmer, die bis zu 325 Euro monatlich steuer-
und sozialversicherungsfrei verdient haben.

Leistungsgruppen für Angestellte

Die Zuordnung der Arbeitnehmer zu den Leistungsgruppen erfolgt auf Grund der Tätigkeitsbeschreibungen der
Lohn- und Gehaltsgruppe in den Tarifverträgen. Liegt keine tarifliche Regelung vor, erfolgt die Zuordnung anhand
der ausgeübten Tätigkeit.

Leistungsgruppe I

Angestellte in leitender Stellung mit Aufsichts- und Dispositionsbefugnis.

Leistungsgruppe II

Angestellte mit besonderen Erfahrungen und selbstständigen Leistungen in verantwortlicher Tätigkeit mit
eingeschränkter Dispositionsbefugnis, die Angestellte anderer Tätigkeitsgruppen einsetzen und verantwortlich
unterweisen. Ferner Angestellte mit umfassenden beruflichen Kenntnissen und Obermeister, Oberrichtmeister oder
Meister, die mit besonderen beruflichen Fähigkeiten und besonderer Verantwortung großen Werkstätten oder
Abteilungen vorstehen.

Leistungsgruppe III

Angestellte mit mehrjähriger Berufserfahrung oder besonderen Fachkenntnissen, die nach allgemeiner Anweisung
selbstständig arbeiten. Außerdem Meister, Richtmeister oder Gießereimeister, die bei erhöhter Verantwortung
größeren Abteilungen vorstehen und denen Aufsichtspersonen und Hilfsmeister unterstellt sind.



Leistungsgruppe IV

Angestellte ohne Entscheidungsbefugnis mit einer Tätigkeit, die eine abgeschlossene Berufsausbildung oder
mehrjährige Berufstätigkeit voraussetzt sowie Aufsichtspersonen für eine kleinere Anzahl überwiegend ungelernter
Arbeiter, Hilfsmeister, Hilfsricht- oder Hilfswerkmeister.

Leistungsgruppe V

Angestellte mit relativ einfacher Tätigkeit, die keine Berufsausbildung voraussetzt.

Leistungsgruppen für Arbeiter und Arbeiterinnen

Die Zuordnung der Arbeitnehmer zu den Leistungsgruppen erfolgt auf Grund der Tätigkeitsbeschreibungen der
Lohn- und Gehaltsgruppe in den Tarifverträgen. Liegt keine tarifliche Regelung vor, erfolgt die Zuordnung anhand
der ausgeübten Tätigkeit.

Leistungsgruppe 1

Arbeiter/-innen, die auf Grund ihrer Fachkenntnisse und Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt werden, die als
besonders schwierig oder verantwortungsvoll oder vielgestaltig anzusehen sind. Die Befähigung kann durch
abgeschlossene Lehre oder durch langjährige Beschäftigung bei entsprechenden Arbeiten erworben sein.

Leistungsgruppe 2

Arbeiter/-innen, die im Rahmen einer speziellen meist branchengebundenen Tätigkeit mit gleichmäßig
wiederkehrenden oder mit weniger schwierigen und verantwortungsvollen Arbeiten beschäftigt werden. Die
Kenntnisse und Fähigkeiten für diese Arbeiten haben die Arbeiter/-innen meist im Rahmen einer mindestens 3
Monate dauernden Anlernzeit mit oder ohne Abschlussprüfung erworben.

Leistungsgruppe 3

Arbeiter/-innen, die mit einfachen, als Hilfsarbeiten zu bewertenden Tätigkeiten beschäftigt sind, für die eine
fachliche Ausbildung auch nur beschränkter Art nicht erforderlich ist.

Leistungslohn

Neben der Vergütung der zu bezahlenden Stunden erhalten die Arbeiter noch regelmäßige Prämien, die sich nach
der erstellten Produktionsmenge, nach der Produktqualität, nach dem Ausschussvolumen und der
Rohstoffausbeute richten; oder die Entlohnung erfolgt nach der in der Abrechnungsperiode erbrachten
mengenmäßigen Leistung (Akkordlohn).

Lohnsteuerklassen

Lohnsteuerklasse I: Alleinstehende ohne Kinder im Haushalt.

Lohnsteuerklasse II: Alleinstehende mit Kindern im Haushalt.

Lohnsteuerklasse III: Verheiratete, deren Partner keinen Verdienst erzielen oder einen viel niedrigeren
Verdienst haben und deshalb der Lohnsteuerklasse V zugeordnet werden.

Lohnsteuerklasse IV: Verheiratete, deren Partner etwa gleich viel verdienen.

Lohnsteuerklasse V: Verheiratete, deren Partner in der Regel einen wesentlich höheren Verdienst erzielen.

Nettojahresverdienste

Als Nettojahresverdienste waren die Bruttojahresverdienste vermindert um die gesetzlichen Abzüge wie
Lohnsteuer (ohne Kirchensteuer), Solidaritätszuschlag und Arbeitnehmerbeiträge zur Renten-, Arbeitslosen-,
Kranken- und Pflegeversicherung anzugeben.



Nettomonatsverdienste

Nettomonatsverdienste sind Bruttomonatsverdienste vermindert um die gesetzlichen Abzüge. Gesetzliche Abzüge
sind Lohnsteuer (ohne Kirchensteuer) einschließlich Solidaritätszuschlag und Arbeitnehmerbeiträge zur Renten-,
Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung.

Sonderzahlungen

Zu den Sonderzahlungen zählen 13. Monatsgehalt, Weihnachts- und Urlaubs geld, Gewinnbeteiligungen, nicht
laufend gezahlte vermögenswirksame Leistungen, Jahresabschlussprämien, Prämien für
Verbesserungsvorschläge, Vergütung für Arbeitnehmererfindungen, Urlaubsabgeltungen und in unregelmäßigen
Abständen gezahlte Provisionen.

Teilzeitbeschäftigte

Als Teilzeitbeschäftigte gelten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, deren vertragliche Arbeitszeit unter der
betriebsüblichen liegt.

Vollzeitbeschäftigte

Als Vollzeitbeschäftigte gelten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, deren Arbeitsvertrag die betriebsübliche
Arbeitszeit vorsieht.

Wirtschaftszweige

In die Erhebung werden die Wirtschaftsabschnitte

C = Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
D = Verarbeitendes Gewerbe
E = Energie- und Wasserversorgung
F = Baugewerbe
G = Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern
H = Gastgewerbe
I = Verkehr und Nachrichtenübermittlung
J = Kredit- und Versicherungsgewerbe
K = Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von

Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen

der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE Rev. 1) einbezogen.

Zeitlohn

Die Entlohnung richtet sich ausschließlich nach der Anzahl der zu bezahlenden Stunden. Zum Zeitlohn zählt auch
der feste Monatslohn.
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